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RS OGH 1996/12/13 10ObS2415/96m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1996

Norm

ASVG §131 Abs4

ASVG §135 Abs4

ASVG §144 Abs5

Rechtssatz

Bei Beurteilung des Umfanges der notwendigen Transportkosten kann nicht auf die "Netto"transportzeit abgestellt

werden, sondern sind der An5ug des Helikopters vom Stützpunkt bis zum Unfallsort sowie der Rück5ug zum

Stützpunkt den Transportkosten zuzurechnen. (Hier:

Bergung eines mit einem Paragleiter abgestürzten Versicherten mittels Rettungshubschraubers aus hochalpinem,

unwegsamen Gelände.)
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